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Www.Jugendkirche-ense-werl.de 

Jugendkirche Ense & Werl 



Ursprüngliche Natur! Vor der Nase liegt der Burren, eine unver-
fälschte monumentale Landschaft mit zahlreichen Wanderwegen, 
die fantastische Ausblicke und ungestörte Naturerlebnisse bietet.  

Das urig irische Steinhaus liegt etwas außerhalb eines kleinen 
Ortes und bietet einen fantastischen Blick über ein weites Tal 
und die Erhebungen des Burren. Hier wohnt die ganze Gruppe 
unter einem Dach, die Schlafräume verteilen sich auf zwei Eta-
gen.  

Eine Runde baden im Meer? In nur 15 km sind mehrere Strände 
und verschiedene Küstenorte erreichbar. Besonders eindrucks-
voll: Die Cliffs of Moher, die 200 m aus dem gischtigen Meer ra-
gen. Irlands Geschichte erkunden? Von Dolmen über zahlreiche 
Burgruinen und Klöster bis hin zu historischen Dörfchen und 
Städten kann man hier jeden Tag ein anderes Ziel auswählen 
ohne sich zu wiederholen.  

Nach so viel Natur werden wir die letzten beiden Nächte in  
Dublin verbringen. 

Mit Kleinbussen, die auch vor Ort bleiben, fahren wir nach Irland, 
so sind wir mobil für den Einkauf und die Tagestouren. Wir wer-
den auf der Hin- und Rückfahrt 16 Stunden mit einer Fähre fah-
ren. Verpflegen werden wir uns selbst.  

Melde Dich an und verbringe 15 unvergessliche Tage 
mit vielen netten Leuten. 

Clare‘s Rock Hostel (IRL) 
Wild Atlantic Way, Irlands wilder Westen 

Ort: Clare’s Rock Hostel, County Clare, Carran, 
ncl. 2 Nächte Gardiner House Hostel, Dublin 

Termin: 4. bis 18. August 2024 

Teilnehmer*innen: 20 Jugendliche ab 14 Jahren 

Preis: 560,00 € 

Leistungen: Fahrt, Übernachtung, Vollverpflegung,  
Freizeitleitung, Programm 

Leitung: Marc Pauly und Team 

WICHTIG: Für die Freizeit benötigt Ihr einen REISEPASS! 



Jugendkirche Ense & Werl 
Öffnungszeiten, Angebote und Kurse 

JugendCafé  
Werl    02922 - 83826 

 

Öffnungszeiten 

Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr Jugendtreff 

Donnerstag 15:00 - 16:30 Uhr Kindertreff 
17:00 - 20:00 Uhr Jugendtreff 

Freitag 15:00 - 20:00 Uhr Jugendtreff 
 und Gitarrenkurs  
 und Bandprobe 

Kinder- & Jugendtreff 
OMNIBUS Ense 

Öffnungszeiten 

Montag 16:00 - 18:00 Uhr Boysclub 
18:00 - 21:00 Uhr Jugendtreff 

Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr Mädchentreff 

Mittwoch 15:00 - 20:00 Uhr Jugendtreff 
 und Gitarrenkurs 

Freitag 16:00 - 21:00 Uhr Jugendtreff 

Samstag Jeden 1. Samstag im Monat 
18:00 - 21:00 Uhr Jugendtreff 

TeenTeamer*innen-Kurs - der Einstieg in die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen für alle ab der Konfirmation.  
14-tg mittwochs 18 - 20 Uhr. 

JuLeiCa-Schulung - für alle, die bei uns mitarbeiten wollen, 
insbesondere in den Jugendtreffs und auf den Jugendfreizeiten. 

Gitarrenkurse - von kinderleicht bis ganz schön schwierig und  
von ganz schön schwierig bis einfach stark.  

JuCa-Studio - willst Du ein Demo erstellen? Wir bieten Dir den 
Raum, das Equipment und die Beratung. 

Band „Gegenwind“ - Gegenwind begleitet Gottesdienste und 
spielt bei vielen anderen Gelegenheiten. Wenn Du Lust hast  
Musik zu machen oder die Ton- und Lichttechnik zu steuern, 
dann bist Du bei uns richtig. Wir hatten 2019 über 20 Auftritte. 

Cocktailbar KATERFREI - möchtest Du lernen leckere  
alkoholfreie Cocktails zu shaken, dann ist dies ein tolles Angebot 
für Dich. Wir bilden Dich in Shaker-Kursen aus und sind dann 
das Jahr über mit Dir im Einsatz, auf vielen Events im Kreis So-
est und darüber  
hinaus. 

Alle diese 
Angebote sind 

kostenlos 
für Dich! 

02938 - 808831 



Die Cocktailbar  

KATERFREI  

ist ein kreisweites  

Jugend-Projekt. 

Wir shaken tolle  
alkoholfreie Cocktails 

auf Deinem Event. 

Du kannst  

uns buchen unter:  

www.cocktailbar-katerfrei.de 

oder mitmachen und selber shaken lernen 

in unseren Kursen. Jetzt mit neuem Wagen! 



Anmelde- und Teilnahmebedingungen 
für Ferienfreizeiten bzw. Kinder- und Jugendreisen  
des Ev. Kirchenkreises Soest-Arnsberg, K.d.ö.R. 
1. Abschluss des Pauschalreisevertrages 
Mit der Anmeldung wird dem Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg als Veran-
stalter der Ferienfreizeit vom Anmeldenden der Abschluss eines Pau-
schalreisevertrags aufgrund der in der Ausschreibung genannten Leis-
tungsbeschreibungen und Preise unter Einbeziehung dieser Anmelde- 
und Teilnahmebedingungen verbindlich angeboten. Der Anmeldende ist 
an sein Angebot für die Dauer von 14 Tagen ab dessen Eingang beim 
Veranstalter gebunden. 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem vom Veranstalter hierfür vorge-
sehenen Formular oder auf elektronischem Wege; Anmeldungen per Tele-
fon werden nicht angenommen. Bei Minderjährigen ist sie von einem Per-
sonensorgeberechtigten zu unterschreiben. Mit dem Eingang einer Teil-
nahmebestätigung des Veranstalters beim Anmeldenden kommt der Pau-
schalreisevertrag zustande. Sollte die Ferienfreizeit bereits voll belegt sein 
oder der Teilnahme sonstige Gründe entgegenstehen, wird der Anmelden-
de umgehend benachrichtigt. 
2. Bezahlung 
Eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises pro angemeldeter/n 
Teilnehmer/in ist bis spätestens eine Woche nach Erhalt der Teilnahme-
bestätigung des Veranstalters sowie des Sicherungsscheins fällig. Der 
restliche Reisepreis ist, sofern in der Ausschreibung nichts Abweichendes 
vermerkt ist, spätestens vier Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit fällig, in 
keinem Fall aber vor Ablauf der jeweiligen Frist nach Ziffer 6 f dieser Be-
dingungen. Bei Buchungen nach Ablauf der für die jeweilige Ferienfreizeit 
geltenden Frist nach Ziffer 6 f ist der gesamte Reisepreis sofort zur Zah-
lung fällig. 
Zahlungen sind auf das Konto des Veranstalters 

Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg 
KD Bank, IBAN DE20 3506 0190 2020 0320 17 
BIC: GENODED1DKD 

zu leisten. Der Veranstalter bittet, beim Verwendungszweck der Zahlung 
unbedingt den in der Bestätigung angegebenen Verwendungszweck und 
den Namen des/der Teilnehmenden anzugeben. Barzahlungen werden 
vom Veranstalter nicht entgegengenommen. 
3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und Preisänderungen 
Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen Rechte 
und Pflichten ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in der Ausschrei-
bung, den evtl. ergänzenden Angaben auf der Homepage des Veranstal-
ters, den Angaben in der Fahrtanmeldung, der Teilnahmebestätigung 
sowie diesen Bedingungen. 
Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der Ferienfreizeit 
obliegt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Aufsichtspflicht 
über die minderjährigen Teilnehmenden. Dem Anmeldenden ist bekannt, 
dass hierfür möglichst schon vorab eine genaue Kenntnis etwaiger beson-
derer Umstände (z.B. Krankheiten, Notwendigkeit einer Medikamentenein-
nahme, spezielle Nahrungsbedürfnisse, Schwimmfähigkeiten etc.) der 
Teilnehmenden erforderlich ist; er verpflichtet sich daher, dem Veranstal-
ter diese Informationen auf dem vom Veranstalter hierfür vorgesehenen 
Formular mitzuteilen. Der Veranstalter behält sich vor, vom Pauschalreise-
vertrag zurückzutreten, wenn der Anmeldende dieses Formular ungeach-
tet einer Nachfrist nicht vollständig ausgefüllt bei ihm einreicht. 
Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss Änderungen und Abwei-
chungen von einzelnen Leistungen oder Pflichten vornehmen, wenn diese 
nicht erheblich sind, den Gesamtzuschnitt der Ferienfreizeit nicht beein-
trächtigen oder sonst für den/die Teilnehmende zumutbar sind.  

 
* Der besseren Lesbarkeit halber wird im folgenden Text  

einheitlich nur der Begriff der Ferienfreizeit verwendet. 
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Der Veranstalter behält sich Erhöhungen des ausgeschriebenen oder 
vereinbarten Reisepreises aufgrund einer bei Vertragsschluss noch nicht 
eingetretenen oder für ihn nicht vorhersehbaren Erhöhung der Beförde-
rungskosten infolge einer Erhöhung der Treibstoff- oder Energiekosten, 
der Steuern oder Abgaben für bestimmte Reiseleistungen oder der für die 
betreffende Maßnahme geltenden Wechselkurse vor. Preiserhöhungen 
sind nicht erheblich, wenn sie 8% des Reisepreises nicht übersteigen. Im 
Falle der erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung oder 
einer Erhöhung des Reisepreises um mehr als 8% hat der Veranstalter 
den Anmeldenden unverzüglich, spätestens jedoch 20 Tage vor Fahrtan-
tritt, davon in Kenntnis zu setzen; spätere Änderungen sind nicht zulässig. 
Der Anmeldende ist dann berechtigt, unentgeltlich vom Pauschalreisever-
trag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwerti-
gen Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, 
ihm eine solche aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Er hat 
dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung des Veranstalters diesem 
gegenüber geltend zu machen. 
Ebenfalls kann der Anmeldende eine Senkung des Reisepreises verlan-
gen, wenn und soweit die vorgenannten Kosten, Steuern, Abgaben oder 
Wechselkurse zu niedrigeren Kosten für den Veranstalter führen. Hat der 
Anmeldende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag bezahlt, ist der 
Mehrbetrag vom Veranstalter zu erstatten. Entstandene Verwaltungsaus-
gaben können vom Erstattungsbetrag abgezogen werden; diese sind vom 
Veranstalter auf Verlangen nachzuweisen. 
Leistungs- und Preisänderungen sind dem Anmeldenden auf einem dau-
erhaften Datenträger klar und verständlich mitzuteilen. 
4. Teilnahme eines Ersatzreisenden 
Der/die Teilnehmende kann sich bis zum Beginn der Ferienfreizeit durch 
eine/n Dritte/n ersetzen lassen, sofern diese/r den in der Ausschreibung 
angegebenen besonderen Fahrterfordernissen genügt und ihrer/seiner 
Teilnahme keine gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Anordnun-
gen entgegenstehen. In diesem Fall wird lediglich eine Bearbeitungsge-
bühr von EUR 25,00 berechnet. 
5. Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn 
Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfreizeit vom Pau-
schalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Bei 
Minderjährigen muss der Rücktritt von einem Personensorgeberechtigten 
erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung des Reisepreises ist keine Rück-
trittserklärung. 
Tritt der Anmeldende vom Pauschalreisevertrag zurück oder tritt der/die 
Teilnehmende die Ferienfreizeit nicht an, so kann der Veranstalter einen 
angemessenen pauschalen Ersatz für seine getroffenen Vorkehrungen 
und Aufwendungen unter Berücksichtigung einer anderweitigen Verwen-
dung der Reiseleistung verlangen. Dieser beträgt bei einem Rücktritt: 
a) bei Gruppen-Busreisen (Reisebus oder Kleinbus/Bulli) 
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises  
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 30 % des Reisepreises  
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises  
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises  
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises  
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises  
b) bei Gruppen-Flugreisen und Gruppen-Zugreisen 
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises  
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 35 % des Reisepreises  
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises  
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises  
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises  
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.  
c) bei Reisen mit eigener Anreise und sonstige Reisen 
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises  
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises  
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 40 % des Reisepreises  
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises  
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 60 % des Reisepreises  
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.  



 

Dem Anmeldenden wie auch dem Veranstalter bleibt der Nachweis unbe-
nommen, dass dem Veranstalter überhaupt kein Schaden entstanden ist 
oder der tatsächliche Schaden geringer oder höher ist als die pauschale 
Entschädigung. Der Veranstalter ist auf Verlangen des Anmeldenden bzw. 
des Teilnehmenden verpflichtet, die Höhe der Entschädigung zu  
begründen. Dem Teilnehmenden ist bewusst, dass im Falle bezuschusster 
Ferienfreizeit, bei denen die Reisekosten vom Reisepreis allein nicht ge-
deckt werden, der beim Veranstalter im Rücktrittsfall verbleibende Scha-
den höher sein kann als der vom Anmeldenden bezahlte Reisepreis.  
6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn 
Der Veranstalter kann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten 
a) wenn der Anmeldende die Teilnehmerinformationen ungeachtet der ihm 
hierfür gesetzten Frist und einer schriftlichen Nachfrist von mindestens 
einer Woche nicht beim Veranstalter einreicht. 
b) bis eine Woche nach Erhalt der Teilnehmerinformationen, wenn für ihn 
erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen, gesundheitlichen, pädago-
gischen oder aus Gründen der Aufsichtsführung – die Teilnahme der an-
gemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren Risiko für den betreffen-
den Teilnehmenden, die anderen Teilnehmenden oder den Veranstalter 
verbunden ist. 
c) wenn der/die Teilnehmende ohne ausreichende Entschuldigung nicht 
an dem/den vom Veranstalter mitgeteilten Vorbereitungstag/en teilnimmt. 
d) wenn der Anmeldende oder der/die Teilnehmende seine vertraglichen 
Pflichten nicht einhält, insbesondere der Reisepreis nicht fristgerecht 
(Anzahlung und Restzahlung) bezahlt wird; 
e) beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung oder die Durchführung 
der Ferienfahrt wesentlicher persönlicher Umstände des/der Teilnehmen-
den nach Abschluss des Pauschalreisevertrages, wenn durch diese eine 
geordnete oder sichere Durchführung der Ferienfreizeit für den/die Teil-
nehmende oder die anderen Teilnehmenden nicht gewährleistet ist. 
f) bis zu  

 20 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mehr als sechs 
Tagen  

 7 Tagen vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mindestens zwei 
und höchstens sechs Tagen  

 48 Stunden vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von weniger als 
zwei Tagen wenn die in der Ausschreibung genannte Mindestteilneh-
mendenzahl für die betreffende Ferienfreizeit nicht erreicht wird.  

Der/die Anmeldende ist dann berechtigt, die Teilnahme an einer mindes-
tens gleichwertigen Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der Veranstalter in 
der Lage ist, ihm eine solche aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzu-
bieten. In allen anderen Fällen wird der etwa schon geleistete Reisepreis 
in voller Höhe zurückerstattet, weitere Ansprüche des Anmeldenden sind 
ausgeschlossen. 
7. Rücktritt im Falle unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Durchführung der Ferienfreizeit infolge bei Vertragsabschluss 
nicht vorhersehbarer, unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände (z.B. 
Krieg, innere Unruhen, Streiks, Naturkatastrophen, hoheitliche Anordnun-
gen, Epidemien, Pandemien, Ausbruch von Krankheiten etc.) wesentlich 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so sind beide Seiten zur Kündi-
gung des Reisevertrages berechtigt. In diesem Fall kann der Veranstalter 
für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Ferienfreizeit noch zu 
erbringenden Leistungen eine Entschädigung verlangen. Der Veranstalter 
ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung 
umfasste, den/die Teilnehmende zurückzubefördern. Die Mehrkosten für 
die Rückbeförderung tragen der Veranstalter und die/der Anmeldende je 
zur Hälfte. Im Übrigen fallen die Mehrkosten der/dem Anmeldenden zur Last.  
8. Kündigung des Veranstalters  
Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Ferienfreizeit als dessen bevoll-
mächtigte Vertreter/innen können den Pauschalreisevertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn der/die Teilnehmende die Durchführung 
der Ferienfreizeit ungeachtet einer, mit Ausnahme besonders gravierender 
Fälle, vorherigen Abmahnung der Freizeitleitung so nachhaltig stört,  
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dass der Veranstalter seine Aufsichtspflicht gegenüber den Teilnehmen-
den der Ferienfreizeit oder die weitere schadensfreie Durchführung der 
Ferienfreizeit nicht mehr gewährleisten kann oder wenn sich der/die Teil-
nehmende ungeachtet einer Abmahnung der Freizeitleitung sonst in ei-
nem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Kündigung des Pau-
schalreisevertrages gerechtfertigt ist. Die Kosten für die vorzeitige Rück-
beförderung des/der Teilnehmenden nach einer Kündigung sowie weitere 
damit im Zusammenhang anfallende Kosten werden der/dem Anmelden-
den bzw. der/dem Personensorgeberechtigten in Rechnung gestellt. In 
diesem Fall behält der Veranstalter den Anspruch auf den vollen Reise-
preis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen anrech-
nen lassen, die er aus einer Erstattung oder einer anderweitigen Verwen-
dung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt. 
9. Versicherungen  
Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden während der Dauer der Feri-
enfreizeit eine Unfall- und eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. 
Letztere tritt jedoch nur bei Schäden gegenüber Dritten ein, nicht bei 
Schäden, die sich die Teilnehmenden untereinander zufügen und gilt nur 
subsidiär zu anderen bestehenden Versicherungen. Kein Versicherungs-
schutz besteht bei Ansprüchen aus dem Verlust oder Abhandenkommen 
von Sachen aller Art. Der Veranstalter empfiehlt ggf. den Abschluss eige-
ner zusätzlicher Versicherungen (Reiserücktrittkosten, Reisegepäck, Haft-
pflicht, Auslandskrankenschutz etc.), um die mit der Anmeldung/
Teilnahme an der Ferienfreizeit verbundenen Risiken zu mindern.  
10. Pass- und Visavorschriften  
Der Veranstalter verpflichtet sich, deutsche Staatsangehörige oder 
Staatsangehörige des Staates, in dem die Ferienfreizeit angeboten wird, 
bei Auslandsreisen über geltende Pass- und Visavorschriften zu informie-
ren, für Angehörige anderer Staaten erteilt das zuständige Konsulat Aus-
kunft. Für die Erfüllung behördlicher Auflagen, Zoll- und Gesundheitsvor-
schriften sowie die Beschaffung der notwendigen Reisedokumente ist, 
sofern dies der Veranstalter nicht ausdrücklich übernommen hat, die/der 
Anmeldende selbst verantwortlich. Der Veranstalter haftet nicht für unvor-
hersehbare Verzögerungen der diplomatischen Vertretungen bei der Aus-
stellung von Reisedokumenten und beim Zugang, sofern ihn nicht ein 
eigenes Verschulden trifft.  
11. Haftung des Veranstalters 
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden des/der Teilneh-
menden, die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach beschränkt auf 
den dreifachen Reisepreis, soweit ein solcher Schaden vom Veranstalter 
nicht schuldhaft herbeigeführt wird oder soweit der Veranstalter für einen 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist. Bei Schäden durch nicht vorhersehbare höhere Gewalt, durch 
vorwerfbar fehlerhafte Angaben in der Fahrtanmeldung oder infolge von 
vorwerfbaren Verstößen des/der Teilnehmenden gegen Anordnungen der 
Freizeitleitung übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. Er haftet 
auch nicht für Schäden, Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenständen, 
die durch fahrlässiges Verhalten des/der Teilnehmers/in verursacht wer-
den. 
Der Veranstalter haftet ferner nicht für Leistungsstörungen, Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der Leistungs-
beschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind. 
12. Pflichten der/des Anmeldenden und der/des Teilnehmenden  
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jede/jeder Teilnehmende verpflichtet, 
alles Zumutbare zu tun, um zu deren Behebung beizutragen und evtl. 
Schäden für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Sie/er ist 
verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Leitung der Feri-
enfreizeit oder dem Veranstalter mitzuteilen und dieser eine angemesse-
ne Frist zur Abhilfe zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist oder 
von der Leitung der Ferienfreizeit oder vom Veranstalter ernsthaft verwei-
gert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Pauschalreisevertrags 
durch ein besonderes Interesse der/des Teilnehmenden gerechtfertigt 
wird. Kommt eine/ein Teilnehmende/r dieser Verpflichtung schuldhaft 
nicht nach, so stehen ihr/ihm oder der/dem Anmeldenden Ansprüche 
insoweit nicht zu. 



Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und verpflichtet, für Abhilfe zu 
sorgen, soweit dies möglich und zumutbar ist.  
Ansprüche der/des Anmeldenden wegen Reisemängeln nach den §§ 651 i 
bis j des Bürgerlichen Gesetzbuches verjähren nach Ablauf von zwei Jah-
ren ab dem vertraglich vorgesehenen Ende der Ferienfreizeit.  
13. Datenschutz  
Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der/des 
Anmeldenden und der/des Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen Best-
immungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für die 
Abwicklung der Ferienfreizeit erforderlich sind. Er erteilt der/dem Anmel-
denden auf Anfrage Auskunft, welche ihrer/seiner Daten bei ihm gespei-
chert sind.  
Die Verwendung von Daten zu Werbezwecke oder die Weitergabe von 
Daten an Dritte ohne Einwilligung der/des Anmeldenden ist ausgeschlos-
sen außer an Unternehmen und Personen, die mit der Erbringung von 
Leistungen im Rahmen der Ferienfreizeit beauftragt sind.  
14. Schlussbestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Pauschalreisevertrags 
oder dieser Anmelde- und Teilnahmebedingungen hat nicht die Unwirk-
samkeit des ganzen Vertrages zur Folge. Die Rechtsbeziehungen zwi-
schen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach deutschem 
Recht. Gerichtsstand des Veranstalters ist Soest. Stand: 01.11.2020  

Veranstalter: 
Evangelischer Kirchenkreis Soest-Arnsberg, K.d.ö.R.  

vertreten durch den Superintendenten  
Dr. Manuel Schilling 

Puppenstr. 3-5, 59494 Soest, 02921 - 396-111 
e-Mail manuel.schilling@evkirche-so-ar.de 

Anmeldung   so funktioniert es 
Wenn Ihr Fragen habt.... 
Wenn Ihr an einem Angebot interessiert seid, oder Euch etwas unver-
ständlich erscheint, könnt Ihr in unserer Geschäftsstelle weitere Informati-
onen erhalten. Frau Deifuß, unsere Mitarbeiterin dort, könnt Ihr montags 
bis freitags zwischen 08:00 und 12:00 Uhr erreichen. Ihre Kontaktdaten 
stehen auf Seite 3. 

Wenn Ihr Euch anmelden möchtet.... 
schickt uns das Anmeldeformular, ausgefüllt und unterschrieben zurück. 
Wenn Ihr noch keine 18 Jahre alt seid, muss zusätzlich noch ein Erzie-
hungsberechtigter die Anmeldung unterschreiben. Mit dem Erhalt unserer 
schriftlichen Bestätigung ist die Anmeldung für beide Seiten rechtsgültig 
und verbindlich. 

Was im Reisepreis enthalten ist.... 
Alle Reisekosten (Bus, Bulli, Fähre etc.), Unterkunft (Haus oder Zelte) 
und (Camping-) Vollverpflegung, Freizeitleitung, Versicherungen (z.B. 
Auslandskranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung), Programmkosten, 
soweit die jeweilige Ausschreibung nichts anderes festlegt.  
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen! 
Lest Euch auf alle Fälle die Reisebedingungen genau durch! 

Wenn Ihr an einer Freizeit teilnehmt.... 
laden wir Euch zu einem Vortreffen ein, um uns kennen zu lernen, um 
Euch detaillierte Informationen zu geben und das weitere Vorgehen abzu-
sprechen. Die Teilnahme an diesen Vortreffen sehen wir als verbindlich 
an. 

Wenn das Geld knapp ist.... 
Du aber unbedingt mit uns fahren möchtest, beraten wir Dich gerne, wo 
Du unter welchen Umständen noch Zuschüsse für eine Freizeit bekom-
men kannst. Geschwisterermäßigung ist auf Anfrage möglich. Dass diese 
Anfragen vertraulich behandelt werden, ist für uns selbstverständlich. 
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Freizeitort:  

Freizeittermin:  

Name:  

Vorname:  

Bitte ankreuzen: ♀ o   ♂  o   divers o 

Straße und 
Hausnummer: 

 
 

PLZ:  

Wohnort:  

Geburtsdatum:  

Telefon:  

e-Mail Teilnehmer*in:  
 

e-Mail eines Erziehungs-
berechtigten: 

 
 

ANMELDUNG 
(Bitte genaue Angaben und lesbar in Druckschrift) 

 

Ich/Wir erkläre/n mein/unser Einverständnis, dass die o.g. Daten  

elektronisch gespeichert und für weitere Zusendungen im Zusammen-

hang mit der Freizeitarbeit der Evangelischen Jugend und der Jugend-

kirchen im Kirchenkreis Soest-Arnsberg verwendet werden können. 

 

Die Reisebedingungen erkenne/n ich/wir hiermit an.  
 

 
 
 
Datum 

 
 
 
 
 
Unterschrift der Teilnehmenden + Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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